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11- 2. 8-11 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen -
Bedenkliche Äußerungen eines Referenten des 
Zivilschutzverbandes anläßlich einer Zivil­
schutzbelehrung von Grundwehrdienern in der 
Schwarzenbergkaserne in Salzburg-Siezenhebni 

Anfrage der Abgeordneten Stocker und Genossen . 
an den Bundesninister für Landesverteidigung, 
Nr. 1216/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

des Nationalrates XVii. Oesctzgcbunllperiode 

~"'!3"AB 
1988 -01- 1 4 

zu -1 ~4lo IJ 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten ztlln Nationalrat Helmuth Stocker 

und Genossen am 20. November 1987 an mich gerichteten Anfrage Nr. 1216/J 

beehre ich Inich fOlgendes Initzuteilen: 

Un zu venneiden, daß in der Öffentlichkeit falsche Vorstellungen Über Sinn 

und Inhalt der Zivilschutzunterweisungen der Truppe entstehen, Inöchte ich 

vorerst darauf aufinerks~n lnachen, daß auf Grund einer Vereinbarung Init dan 

Österreichischen ·Zivilschutzverband Zivilschutzreferenten seit dan Jahre 

1974 Vorträge zu verschiedenen Thanen des Zivilschutzes halten. Diese Veran~ 

stal tungen, die gegenwärtig vier Ausbildungsstunden ztlln Themenbereich "Ge­

fahrensituationen, Schutzsystan und Zivilschutzmaßnahmen" tllnfassen, haben 

sich bisher bestens bewährt und keinerlei Grund für Beanstandungen gegeben. 

Das Militärkamnando Salzburg hat daher den gegens~dlichen Vorfall sofort 

zum Anlaß für eine eingehende Befragung der Grundwehrdiener, die an diesan 

Vortrag teilgenamnen haben, sowie des Zivilschutzreferenten selbst genamnen. 

Wie in der vorliegenden Anfrage zutreffend ausgefÜhrt wird, erbrachte diese 

Befragung eine Bestätigung der in den "Salzburger Nachrichten" vom 16. No­

vanber 1987 wiedergegebenen Vorwürfe. Der betreffende Zivilschutzreferent 

wurde daraufhin unverzüglich von jeder weiteren vortragstätigkeit entbunden. 
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In weiterer Konsequenz des erwähnten Anlaßfalles wurde zwischen den Militär­

karnnando Salzburg und den Landesverband Salzburg des Österreichischen Zivil- . 

schutzverbandes vereinbart, die ZusaIrnnenarbeit hinsichtlich Inhalt und Me­

thodik der Vortragstätigkeit zu intensivieren, um in Hinkunft ähnliche Vor­

fälle nach menschlichen Ennessen ausschließen zu körmen. 

Im übrigen teile ich die Auffassung der Anfragesteller , daß es sich bei dem 

gegenständlichen Vorfall wohl un eine eirnnalige Fehlleistung des betreffen­

den Vortragenden gehandelt haben dürfte. Ich bin daher der Meinung, daß über 

die erwähnten Maßnarnnen hinaus keine weiteren Konsequenzen erforderlich 

sind. Dessen ungeachtet möchte ich aber im vorliegen~en ZusaIrnnenhang nicht 

versäunen, auf den jüngsten Richtlinienerlaß des Bundesministeriuns für Lan­

desverteidigung hinzuweisen, der die wehrpolitischen Aktivitäten für das 

"Gedenkjahr 1988" enthält und damit einen weiteren Beitrag des Bundesheeres 

zur politischen Bildung darstellt. 
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